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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1969

Norm

ABGB §1220

Rechtssatz

Obwohl das Gesetz eine Anrechnung früherer Leistungen des Dotierungsp4ichtigen in den Anspruch der Tochter auf

Bestellung eines Heiratsgutes nicht anordnet, können bei der gerichtlichen Bemessung des Heiratsgutes die aus Anlaß

der Verehelichung der Tochter dieser gemachten Zuwendungen des Dotierungsp4ichtigen doch nicht außer Betracht

bleiben, weil nur bei einer entsprechenden Anrechnung eine befriedigende, den Lebensbedingungen gerecht

werdende und damit dem Zweck des Gesetzes entsprechende Ordnung herbeigeführt werden kann.
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Auch; Beisatz: Geschenke anläßlich der Eheschließung des Dotationsberechtigten erfolgen in der Regel zum

Zweck der Erleichterung der Gründung einer Familie. Im Zweifel wird man sie auf die Dotationspflicht

anzurechnen haben. (T1)
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